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Erwägungen

E. 1
Das Kantonsgericht Luzern stellte mit Urteil vom 23. August 2024 die Rechtskraft des
erstinstanzlichen Urteils in verschiedener Hinsicht fest (Schuldspruch wegen mehrfacher
Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Anordnung der Einziehung und
Vernichtung der sichergestellten Betäubungsmittel). Zudem sprach es den
Beschwerdeführer wegen mehrfacher Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz,
begangen als schwerer Fall, sowie wegen mehrfacher Förderung des rechtswidrigen
Aufenthalts schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 5 Monaten
(unter Anrechnung von 1'100 Tagen Freiheitsentzug) und zu einer Busse von Fr. 500.--
(Ersatzfreiheitsstrafe 5 Tage). Es verwies den Beschwerdeführer ohne Ausschreibung im
SIS für 8 Jahre des Landes. Zudem regelte es die Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Dagegen wendet sich der Beschwerdeführer an das Bundesgericht.

E. 2
Das angefochtene Urteil wurde dem amtlichen Verteidiger des Beschwerdeführers am 13.
Januar 2025 zugestellt. Die 30-tägige Frist für die Erhebung einer Beschwerde in
Strafsachen endete am 12. Februar 2025 ( Art. 100 Abs. 1 BGG i.V.m. Art. 44 Abs. 1 BGG
). Die 30-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) ist nur
gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht
eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird ( Art. 48 Abs. 1 BGG ). Die
Übergabe einer Eingabe an eine ausländische Post ist nicht fristwahrend ist. Nach Art. 42
Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde in Strafsachen in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Um diesem Erfordernis
zu genügen, muss die beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als
rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2;
140 III 86 E. 2). Die Bestimmungen von Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht
zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten besteht eine
qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Für eine Kritik am festgestellten
Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 III
264 E. 2.3 mit Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerdeführer reicht am 11. Februar 2025 (Poststempel) und damit innert Frist
Beschwerde ein; er weist darauf hin, die Begründung werde durch die Anwaltskanzlei
B.________ erfolgen. Als Beilage legt er - in Kopie und ohne Vollmacht - die Beschwerde
der Anwaltskanzlei B.________ vom 11. Februar 2025 bei, aus der sich einzig ergibt, dass
"materielles und formelles Recht" gerügt werde, "insbesondere die Verhältnismässigkeit bei



der Landesverweisung". Am 12. Februar 2025 (Poststempel) reicht der Beschwerdeführer
rechtzeitig erneut Beschwerde ein, wobei er nur wiederholt, es werde "materielles und
formelles Recht" gerügt, "insbesondere die Verhältnismässigkeit bei der
Landesverweisung". Er weist überdies abermals darauf hin, die Begründung werde durch
die Anwaltskanzlei B.________ erfolgen. Am 12. Februar 2025 (Poststempel der deutschen
Post) reicht die Anwaltskanzlei B.________ die Originalbeschwerde vom 11. Februar 2025
mit bereits bekannter Begründung und dem Hinweis darauf ein, eine weitergehende
Motivation sei nicht möglich. Der Mandant habe sie erst heute beauftragt und Rechtsanwalt
B.________ sei derzeit in den Ferien.

E. 4
Ob die der deutschen Post am 12. Februar 2025 übergebene Beschwerde der
Anwaltskanzlei B.________ fristgerecht ist, kann offen bleiben, da sich aus sämtlichen
Beschwerdeeingaben nicht ansatzweise ergibt, inwiefern das angefochtene Urteil Recht
verletzen könnte. Die Eingaben beschränken sich allesamt ausschliesslich auf die pauschale
Erklärung, es werde "materielles und formelles Recht" gerügt, "insbesondere die
Verhältnismässigkeit bei der Landesverweisung". Eine weitere Begründung erfolgt nicht.
Zwar wendet das Bundesgericht Bundesrecht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG
). Dies bedeutet jedoch nicht, dass überhaupt nicht zu erörtern wäre, inwiefern ein
angefochtener Entscheid bundesrechtliche Normen verletzen könnte. Es besteht vielmehr
eine minimale Rügepflicht. Um dieser Pflicht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG zu
genügen, muss der Beschwerdeführer anhand der Erwägungen des angefochtenen
Entscheids klar aufzeigen, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt (vgl. vorstehende E. 2
mit Hinweisen; statt vieler Urteile 6B_523/2024 vom 15. November 2024 E. 1.4.1;
6B_333/2024 vom 30. August 2024 E. 1.2.2). Eine solche Auseinandersetzung mit dem
angefochtenen Urteil unter inhaltlicher Bezugnahme auf dessen Erwägungen unterbleibt
hier vollständig. Die Eingaben erfüllen damit selbst minimalste Anforderungen an die
Begründung einer Beschwerde offenkundig nicht ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG
).

E. 5
Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren nach Art. 108
BGG nicht einzutreten. Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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